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DAS INTERVIEW

Rot-Rot-Grün habe die Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform in
Thüringen gestoppt. Was sagen Sie
zu den Schlagzeilen der letzten Wo-
chen?

Wenn es so wäre, hätte der Landtag
in seiner letzten Sitzung am 13. De-
zember 2017 nicht Leitlinien für die
Neugliederung der Gemeinden be-
schlossen. Damit werden die Rahmen-
bedingungen für freiwillige Gemeinde-
neugliederungsmaßnahmen bestimmt.
Außerdem liegt dem Landtag ein Ge-
setzentwurf zur Änderung der Thürin-
ger Kommunalordnung vor. Damit soll
nicht nur das Ortsteil- und Ortschafts-
recht gestärkt werden, auch das Ver-
fahren für freiwillige Gemeindeneuglie-
derungen wird erleichtert. 

Inwiefern?

Die große Landgemeinde und die
Verbandsgemeinde werden als Ge-
meindemodelle derzeit nicht einge-
führt, da es gegen sie zu viele Beden-
ken gab. Die Gemeinden und Städte
können sich wie bisher zwischen den
Modellen der Einheits- und der Landge-
meinde entscheiden. Nach der kürzlich
stattgefundenen Kabinettsberatung
wird das erste konkrete Neugliede-
rungsgesetz im März im Landtag bera-
ten. Derzeit liegen 25 Anträge von 100
Gemeinden und Städten zur Neugliede-
rung zum 1. Juli 2018 vor. Bis zum 31.
März 2018 können die Gemeinden wei-
tere Anträge auf Neugliederung zum 1.
Januar 2019 stellen. Anträge, die da-
nach gestellt werden, werden auch erst
später gesetzlich wirksam.

Welche Voraussetzungen müssen
für freiwillige Neugliederungen vor-
liegen?

Die neuen Strukturen sollen den Leit-
bildvorgaben entsprechen. Zu diesen
Vorgaben gehören die Mindesteinwoh-
nerzahl von 6.000 bezogen auf die Be-
völkerungsprognose 2035, die Auswei-
sung als Grund-, Mittel- oder Oberzen-
trum und das Verbot von „Abwehrfusio-
nen“ im Umfeld von Mittel- und Ober-
zentren. Bei der Beurteilung der Anträ-
ge werden auch weitere Kriterien, wie
geographische Lage, wirtschaftliche
und landsmannschaftliche Beziehun-
gen oder verkehrliche Anbindungen mit
berücksichtigt werden. Die bisherige
Zustimmungspflicht der Verwaltungs-
gemeinschaften entfällt.

Sind kreisübergreifende Gemein-
defusionen möglich? 

Diese sind bereits nach geltender
Rechtslage möglich und werden es
auch weiterhin sein. Nach Paragraph
92 der Thüringer Kommunalordnung
bedürfen Gebietsänderungen gegen
den Willen eines oder mehrerer betei-
ligter Landkreise und Bestandsände-
rungen allerdings eines Gesetzes. Und
vor einer Entscheidung des Gesetzge-
bers sind die beteiligten Landkreise,
Gemeinden und Einwohner zu hören.
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Was ist eigentlich ein Grundzen-
trum und welche Aufgaben soll es
im Zusammenhang mit Gemeinde-
neugliederungen wahrnehmen? 

Neugebildete Gemeinden sollen über
ein räumliches  Zentrum verfügen. Auf
der unteren Ebene sind dies die Grund-
zentren, also Zentrale Orte. In jeder
neu zu bildenden Gemeinde sollte sich
also in der Regel mindestens ein Zen-
traler Ort befinden, um zu gewährlei-
sten, dass die Gemeinden die ihnen zu-
gedachten Funktionen tatsächlich
selbst wahrnehmen können. Grundzen-
tren sollen für die Bürgerinnen und Bür-
ger die Grundversorgung mit Gütern
und Dienstleistungen, wie Einzelhandel
oder Kommunalverwaltung, absichern.
Vorhandensein sollten auch Allgemein-
arzt, Apotheke, Grundschule oder
Sportstätten. Grundzentren sind durch
Landesstraßen sowie Schienenperso-

sung wird wieder erweitert. Die Ortstei-
le beziehungsweise Ortschaften kön-
nen künftig einige der Aufgaben wahr-
nehmen, die die bisher selbständigen
Gemeinden erfüllt haben. Welche Auf-
gaben das konkret sein werden, müs-
sen die beteiligten Kommunen vor Ort
selbst entscheiden. Ermöglicht wird die
zeitlich befristete Fortgeltung der be-
stehenden Ortsteile auch dann, wenn
die Gemeinde mit einer anderen fusio-
niert. 

Wie geht es bei den Landkreisen
weiter? 

Landkreise sollen Aufgaben gemein-
sam auf Grundlage des Regionalver-
bandsmodells erledigen können. Dabei
können bisherige Landkreisaufgaben
auf der Ebene der vier Planungsregio-
nen erfüllt werden. Nehmen die Land-
kreise dieses Angebot wahr und wer-

den dabei die Effizienzpotenziale umge-
setzt, die im Leitbild zur Verwaltungs-,
Funktional- und Gebietsreform be-
stimmt sind, könnte die Kreisstruktur
so wie bisher erhalten bleiben. Freiwilli-
ge Landkreisveränderungen sind unab-
hängig davon weiterhin möglich. Die
Gespräche mit den Landräten begin-
nen jetzt. Die Landkreise haben das
Angebot zum Dialog, der zügig geführt
werden soll, begrüßt. Die Debatten zum
Landeshaushalt 2018/´19 haben be-
stätigt, dass gerade bei den Landkrei-
sen mit Blick auf die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der kreisangehörigen
Gemeinden enormer Reformbedarf be-
steht. 

Was wird aus dem Wartburgkreis
und der kreisfreien Stadt Eisenach? 

Die Begleitung der Fusionsgespräche
von Wartburgkreis und Eisenach durch
die Landesregierung wird fortgesetzt
und soll – die Zustimmung der beteilig-
ten Partner vorausgesetzt – mit einer
Verabredung zur Einkreisung Eisenachs
im Jahr 2019 abgeschlossen werden.
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nennahverkehr und den öffentlichen
Personennahverkehr der Landkreise
leistungsfähig in das Verkehrsnetz  ein-
gebunden. Liegen diese Voraussetzun-
gen vor, können neugebildete Gemein-
den auch neu als Grundzentren ausge-
wiesen werden.

Welche finanzielle Förderung ist
für den Gemeindeneugliederungs-
prozess vorgesehen? 

Bei der finanziellen Förderung der
freiwilligen Gemeindeneugliederung
wurde nachgebessert. Die Fusionsprä-
mie wird von 100 auf 200 Euro pro Ein-
wohner erhöht. Der Höchstbetrag
steigt von einer auf zwei Millionen Euro.
Gemeinden, die in den Jahren 2012 bis
2015 Haushaltsfehlbeträge hatten,
können Strukturbegleithilfen von bis zu
vier Millionen Euro erhalten. Gemein-
den mit einer Verschuldung von über
1.400 Euro pro Einwohner werden zu-
dem teilentschuldet. 

Änderungen soll es auch beim
Ortsteil- und Ortschaftsrecht geben.
Welche sind das? 

Die Ortsteil- und Ortschaftsverfas-

Frauen in die Parlamente!

Nicht einmal ein Drittel der Abgeord-
neten im Deutschen Bundestag sind
Frauen. Zum 1. Oktober 2017 betrug
der Frauenanteil im deutschen Parla-
ment 30,7 Prozent. Auch in den Land-
tagen ist das Verhältnis nicht besser.
Mit 24,5 Prozent weiblichen Abgeord-
neten bildet der Landtag von Baden-
Württemberg das Schlusslicht. Spitzen-
reiter ist Thüringen. Hier sind gut 40
Prozent der Abgeordneten weiblich –
das liegt daran, dass in den rot-rot-grü-
nen Fraktionen der Frauenanteil deut-
lich über dem Durschnitt liegt. AfD und
CDU sind dagegen auch hier männlich
dominiert. 

DIE LINKE fordert seit langem eine
gleichberechtigte und paritätische Be-
setzung von Parlamenten. „Eine gesetz-
liche Pflichtquotierung ist notwendig,
da der Frauenanteil in deutschen Parla-
menten immer noch deutlich von einer
paritätischen Besetzung der Mandate
und Sitze entfernt ist“, sagt Anja Mül-
ler, Sprecherin für Bürgerbeteiligung
der Linksfraktion im Thüringer Landtag.
Sie weist darauf hin, dass DIE LINKE
seit Jahren durch eine Selbstverpflich-
tung Vorreiterin in der Quotierung von
KandidatInnen-Listen ist. Aber auch an-
dere Parteien sollten diesem Beispiel
folgen: „Schließlich spiegelt die paritä-
tische Besetzung die gesellschaftspoli-
tische Tatsache wider, dass die Ge-
schlechterverteilung in der Gesell-
schaft ziemlich genau 50:50 beträgt“,
begründet Müller den Vorstoß. 

Die Forderungen nach einer Quote in
den Parlamenten werden in mehreren
Bundesländern erhoben - zumeist von
Grünen, LINKEN oder der SPD. Doch
selbst in der CDU gibt es zunehmend
Stimmen, die sich der Männerdomi-
nanz auf den Listen der Konservativen
entgegenstellen, unter anderem in
Hamburg und in Sachsen-Anhalt. 

Doch die Diskussion um die quotier-
te Besetzung von Parlamentssitzen ist
auf Bundes- und Länderebene leider
erst am Anfang – für eine Umsetzung
sind unter anderem auch eine Reihe
verfassungsrechtlicher Fragen zu klä-
ren. Unproblematischer ist eine gesetz-
liche Pflichtquotierung der Landesli-
sten von Parteien beziehungsweise von
KandidatInnenlisten von Parteien und
Wählergruppen für kommunale Wah-
len. In einem ersten Schritt wollen die
rot-rot-grünen Fraktionen voraussicht-
lich bis zur Jahresmitte 2018 einen Ent-
wurf vorlegen, der eine gesetzliche
Pflichtquotierung regelt. Zur Klärung
offener Fragen sollen Gutachten einge-
holt und die Erfahrungen aus anderen
Staaten und Ländern ausgewertet wer-
den: „Hier ist vor allem Frankreich zu
nennen, das schon seit einiger Zeit ge-
setzliche Regelung anwendet. Aller-
dings ist dabei auch zu beachten, dass
sich das französische Wahlrecht und
Wahlsystem erheblich vom deutschen
unterscheidet. Die französischen Rege-
lungen sind deshalb nicht einfach über-
tragbar“, sagt Müller. Wichtig sei es,
ein Signal zu setzen, „dass die Zeit reif
ist für eine gerechtere Besetzung der
Parlamente. Der Benachteiligung von
Frauen auch in der Politik muss ein En-
de gesetzt werden“, fordert Müller.   
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